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Die Umsetzung der Richtlinie 85/374/EWG des Rates vom 25. Juli 1985                                   zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte Produkte

Der Gerichtshof hat in den vergangenen Jahren eine Reihe von Entscheidungen zur Auslegung der Produkthaftungsrichtlinie gefällt, welche nicht stets auf Zustimmung stießen. Dies gilt nicht zuletzt in Frankreich, da die Harmonisierungsmaßnahme dort im Ergebnis zu einer Verkürzung des Verbraucherschutzes führte und überdies gerade der Luxemburger Richterspruch vom 14.3.2006 den französischen Steuerzahler ein erhebliches Zwangsgeld kostete. 

Während nun die Produkthaftungsrichtlinie auf supranationaler Ebene vielfach den Gegenstand von Vorlageverfahren bildete, führte das deutsche ProdhaftG in der Judikatur lange Zeit ein Schattendasein. Als Beleg dafür mag ein Zitat von Sprau aus der aktuellen Ausgabe des Palandt, dem auflagenstärksten Kommentar dienen: Die praktischen Auswirkungen des ProdHaftG seien „nicht sehr erheblich“.

Dies wurde im Schrifttum in der Vergangenheit vor allem damit begründet, dass dem Opfer einer Körper- bzw. Gesundheitsverletzung lange Zeit der Weg versperrt blieb, den Produzenten nach diesem Regelwerk auf Zahlung eines Schmerzensgeldes zu verklagen. Demgegenüber gewährte die konkurrierende Anspruchsgrundlage in § 823 Abs. 1 BGB gleichermaßen Ersatz des materiellen wie immateriellen Schadensersatzes. Infolge des Zweiten Gesetzes zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften vom 19.7.2002 hat die Legislative nunmehr einen allgemeinen Anspruch auf Schmerzensgeld geschaffen, der unter anderem das ProdHaftG einbezieht. Wie der Gerichtshof in seinem Urteil vom  10.5.2001 bestätigte, verstößt ein solcher Ausbau der Rechtsfolgenseite, also die Erstattung eines immateriellen Schadens, im Lichte des Art. 9 der Produkthaftungsrichtlinie nicht gegen ihren vollharmonisierenden Charakter. Die Novellierung in Deutschland begegnet demzufolge keinen sekundärrechtlichen Bedenken. Als rechtstatsächlicher Befund bleibt ferner festzuhalten, dass dem ProdHaftG insbesondere im Zusammenhang mit Prozessen gegen Getränkeproduzenten, Süßwaren- und Zigarettenhersteller mittlerweile eine höhere Praxisrelevanz zukommt. 

Angesichts der dennoch weiterhin eher spärlich gesäten Judikatur verdient vor allem die Entscheidung des BGH vom 21.6.2005 besondere Aufmerksamkeit. Der VI. Zivilsenat bezog in diesem Revisionserfahren erstmalig zu einigen zentralen Fragen Stellung und schloss sich dabei überwiegend den bereits in der Lehre vertretenen Lösungsansätzen an. So stellt der erkennende Senat unter anderem klar, dass der Geschädigte diejenigen Tatsachen darlegen und beweisen muss, aus denen sich die Eigenschaft des in Anspruch Genommenen als Quasi-Hersteller für das schadensverursachende Produkt ergibt. Zwar gilt nach der Regel in § 1 Abs. 4 S. 2, Abs. 2 Nr. 1 ProdHaftG die tatsächliche Vermutung, dass ein im Markt befindliches Produkt regelmäßig auch mit Wissen und Wollen des Herstellers in den Verkehr gebracht worden ist. Diese Vermutung kann aber - so der BGH - erst Platz greifen, wenn feststeht, dass dem Anspruchsgegner hinsichtlich des konkreten Produkts auch tatsächlich die Eigenschaft als Hersteller bzw. Quasi-Hersteller zukommt. Dies folgt aus § 1 Abs. 4 S. 1 ProdHaftG. Dadurch will der VI. Zivilsenat der Situation vorbeugen, dass ein verklagtes Unternehmen ansonsten nachweisen müsste, ein von Dritten ohne seine Zustimmung - etwa sogar in Form von Produkt- oder Markenpiraterie - vertriebenes Produkt sei nicht von ihm selbst hergestellt oder auch nur lizensiert worden. Allerdings verlangt der erkennende Senat keine besondere Darlegung hinsichtlich der Herstellereigenschaft des Beklagten. 

Der BGH führt weiter aus, dass der Quasi-Hersteller sein Einverständnis zur Anbringung eines auf ihn als Hersteller weisenden Namens oder Zeichens auf dem Produkt auch nachträglich zum Ausdruck bringen kann. Es reicht aus, wenn er eine solche Etikettierung durch Dritte vornehmen lässt oder sogar eine ohne seine Anregung erfolgte Anbringung später genehmigt. Jedoch muss das Einverständnis nach Ansicht des erkennenden Senats den Vertrieb der konkreten, die Ersatzpflicht auslösenden Ware einschließen. So kann beispielsweise eine Haftung bejaht werden, wenn das schadensstiftende Produkt zu einem übernommenen Altwarenbestand gehört, aus dem der Anspruchsgegner geliefert hat, sofern spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung auf dem Produkt ein auf den Quasi-Hersteller deutender Hinweis angebracht war. Denn in einer solchen Konstellation hat der Quasi-Hersteller die Möglichkeit gehabt, das Produkt auf seine Fehlerfreiheit hin zu untersuchen und auf dessen Qualität Einfluss zu nehmen, bevor es in den Verkehr gebracht wurde. 

Der BGH verweist ferner darauf, dass dem Geschädigten sowohl ein Lieferant haften mag, der nicht rechtzeitig den Hersteller oder diejenige Person benennt, die ihm das Produkt geliefert hat, als auch der (später bekannt gewordene) Hersteller selbst. Denn beide kann eine gesamtschuldnerische Ersatzpflicht treffen.  

Der VI. Zivilsenat bestätigt darüber hinaus die herrschende Meinung im Schrifttum, wonach es sich bei der Ersatzpflicht des Lieferanten um eine Auffanghaftung handelt. Der Geschädigte soll davor geschützt werden, dass die Einstandspflicht des Herstellers durch das In-Verkehr-Bringen anonymer Produkte ausgehöhlt wird. Der primäre Zweck des § 4 Abs. 3 S. 1 ProdHaftG besteht mithin nicht darin, den Kreis der Haftungsadressaten zu erweitern. Vielmehr soll die Offenlegung der tatsächlichen Verhältnisse gefördert werden. 

Der BGH verweist zudem darauf, dass der Geschädigte allein dann des Schutzes bedarf, wenn er auf die Auskunft des Lieferanten angewiesen ist. Allerdings stellt der erkennende Zivilsenat insoweit keine allzu hohen Anforderungen. Der Geschädigte muss zur Ermittlung des Herstellers allein diejenigen Informationen nutzen, die ihm aufgrund des Produkterwerbs zur Verfügung stehen. Ein Auskunftsbedürfnis ist mithin bereits dann zu bejahen, wenn die Angaben nur vage auf einen möglichen Hersteller hindeuten.  

Offen gelassen hat der erkennende Zivilsenat indes die kontrovers diskutierte Frage, ob die Haftung des Lieferanten nur eingreifen kann, wenn der tatsächliche Hersteller im Zeitpunkt des In-Verkehr-Bringens des Produkts, also im Augenblick des Erwerbsvorgangs nicht erkennbar war, oder ob auf einen Zeitpunkt nach dem Schadenseintritt etwa den Moment des Auskunftsersuchens abzustellen ist.  In der gebotenen Kürze möchte ich zu diesem Punkt wie folgt Stellung beziehen: Der Geschädigte verdient für den Fall Schutz, dass der Hersteller beim In-Verkehr-Bringen der Ware nicht leicht ermittelbar war. Die spätere Vernichtung oder Unterdrückung der Herstellerbezeichnung, welche möglicherweise sogar auf den Umgang des Kunden mit dem Produkt etwa auf eine Entfernung des Etiketts zurückzuführen ist, kann keine Haftung des Lieferanten begründen. Denn ratio des § 4 Abs. 3 S. 1 ProdHaftG ist gerade der Schutz vor dem In-Verkehr-Bringen anonymer Produkte bzw. vor der Verschleierung der Herstellerindentität. Ein Produkt aber, das mit der Kennzeichnung des Herstellers in den Verkehr gebracht wird, ist nicht anonym. Mithin kann eine nachträgliche Anonymisierung etwa durch Beschädigung oder Vernichtung der Kennzeichnung, sei es auch die Vernichtung der Angaben durch den Produktfehler selbst, keine Auffanghaftung auslösen. Dies entspricht wohl der vorherrschenden Auffassung im deutschen Schrifttum sowie in der unterinstanzlichen Judikatur, beispielsweise des OLG Saarbrücken in einem Beschluss vom 12.10.2006. Auch wenn der BGH diesen Punkt im Anlassstreit offen lassen konnte, gibt die Entscheidung inzident doch einen Aufschluss darüber, dass sich der VI. Zivilsenat diesem Lager anschließen dürfte. Denn der BGH betont ausdrücklich, dass der Grund für die Lieferantenhaftung das In-Verkehr-Bringen anonymer Produkte bzw. die Verschleierung des Herstellers ist. Dann setzte sich der erkennende Senat jedoch in Widerspruch, wenn er nicht gleichermaßen hinsichtlich des maßgeblichen Zeitpunkts der Feststellbarkeit des Herstellers den Moment des In-Verkehr-Bringens für maßgeblich erklären sollte.       

Abschließend zu klären vermag dies allein der Gerichtshof im Wege der Vorabentscheidung. Und damit möchte ich im Hinblick auf das zuvor referierte Urteil des BGH einen Kritikpunkt ansprechen, den die Rezensenten in Deutschland nicht moniert haben. Zweifelsohne ist den Schlussfolgerungen des XI. Zivilsenats im Ergebnis zu folgen. Aber angesichts des Richtlinienursprungs des ProdHaftG und der Tragweite der im Raum stehenden Auslegungsfragen hätte sich der BGH als in concreto letzte Instanz mit der primärrechtlich verankerten und verfassungsrechtlich flankierten Vorlagepflicht gegenüber dem Gerichtshof auseinandersetzen müssen. Es erscheint jedenfalls kaum vertretbar anzunehmen, die Zweifelsfragen ließen sich vom Blickwinkel des Gemeinschaftsrechts aus im Sinne der acte claire doctrine zweifelsfrei beantworten. Auch wenn sich die Dialogbereitschaft deutscher Gerichte in den letzten Jahren insgesamt verbessert hat, ist das zuvor zitierte Urteil des BGH eher ein Beleg für das Gegenteil.                  

Während nun die Entscheidung des VI. Zivilsenats aus dem Jahre 2005 für die Praxis ein Mehr an Rechtsklarheit und -sicherheit geschaffen hat, ist in Rechtsprechung und Schrifttum weiterhin umstritten, wann etwa abgetrennte Körperteile ungeachtet ihrer Separation noch zum Schutzgut Körper zu rechnen sind und mit ihm eine funktionale Einheit bilden. Dem Gerichtshof hatte sich in seinem Urteil vom 10.5.2001 eine historische Stunde geboten, für die Produkthaftungsrichtlinie eine autonome Grenzziehung zwischen Körperverletzung und bloßer Sachbeschädigung vorzunehmen. Mangels Entscheidungserheblichkeit ließ der EuGH diese Chance indes ungenutzt verstreichen. Überträgt man den Ausgangssachverhalt, so erscheint aus dem rein deutschen Blickwinkel derzeit zweifelhaft, ob die Zerstörung einer Spenderniere durch ein fehlerhaftes Spülmittel als Körperverletzung zu qualifizieren ist und dessen Hersteller zum Ersatz eben auch von Schmerzensgeld verpflichtet.

Einigkeit herrscht in Deutschland hingegen darüber, dass die Produkthaftungsrichtlinie und dementsprechend das ProdHaftG als Transformationsakt nicht sämtliche Sachbeschädigungen erfasst. Zunächst muss der Schaden an einer anderen Sache als dem fehlerhaften Produkt auftreten. Damit entfällt nach der überwiegenden Auffassung die Ersatzpflicht für die sogenannten weiterfressenden Mängel. Dabei handelt es sich um ein richterrechtliches Konstrukt, das der BGH im Lichte des BGB vor Inkrafttreten der Schuldrechtsmodernisierung im Rahmen des § 823 Abs. 1 BGB entwickelt hatte. Hierdurch sollte etwaigen Unbilligkeiten begegnet werden, die daraus resultierten, dass § 477 Abs. 1 BGB a.F. eine Verjährung vertraglicher Schadensersatzansprüche nach sechs Monaten von der Ablieferung an vorsah. Nach Inkrafttreten der Schuldrechtsreform entbrannte zunächst der Streit, ob in Anbetracht der neuen Verjährungsfristen an der Weiterfresser-Judikatur festzuhalten sei. Der Gesetzgeber hatte sich in seiner Begründung lediglich dahin geäußert, dies bleibe den Gerichten anheim gestellt. Nach herrschender Ansicht ist der richterrechtliche Lösungsansatz dennoch nicht obsolet geworden. Zwar bestimmt nunmehr § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB, dass vertragliche Schadensersatzansprüche bei beweglichen Sachen in zwei Jahren ab Gefahrübergang verjähren. Indes besteht keine Kongruenz zur Verjährung des Anspruchs aus § 823 Abs. 1 BGB. Denn kraft § 195 BGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist 3 Jahre, welche laut § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB mit einem subjektiven Fristbeginn verknüpft wird. 

Als weiteres Zwischenergebnis bleibt damit zunächst festzuhalten: Tritt der Schaden an derselben Sache auf, scheidet nach herrschender Meinung das ProdHaftG tatbestandlich aus. Es verbleibt der Rückgriff auf § 823 Abs. 1 BGB sowie die vom BGH entwickelten Grundsätze zur Haftung bei Weiterfresser-Schäden, welche selbst nach Inkrafttreten der Schuldrechtsmodernisierung weiterhin von Bedeutung sind.

Ausgenommen bleiben vom Anwendungsbereich des ProdHaftG ferner Schäden, welche an einer in der Hauptsache beruflich oder gewerblich genutzten Sache auftreten. Auch diesbezüglich ist in Deutschland der Weg eröffnet, den Produzenten aus § 823 Abs. 1 BGB, mithin gestützt auf dessen verschuldensabhängige Haftung in Anspruch zu nehmen.     

Diese zweite Spur der deliktischen Einstandspflicht schließt ebenso Lücken auf der Rechtsfolgenseite. So ranken sich immer noch Zweifelsfragen um die Auslegung und Anwendung des § 11 ProdHaftG, wonach den Anspruchssteller eine Selbstbeteiligung von 500 Euro trifft. Zweifelsohne sollen hierdurch Bagatellschäden ausgegrenzt werden. Die überwiegende Ansicht verweist den Anspruchssteller jedenfalls bezüglich des Sockelbetrages auf die verschuldensabhängige Haftung aus § 823 Abs. 1 BGB. Die vordringliche Frage an dieser Stelle muss zunächst lauten: Welche Vorgaben stellt die Produkthaftungsrichtlinie auf? Aus der Judikatur des Gerichtshofs folgt sicherlich, dass der Selbstbehalt nicht verzichtbar ist, mithin die Mitgliedstaaten die Ersatzpflicht des Herstellers nicht strenger ausgestalten dürfen. Doch der Charakter des Rechtsakts als vollharmonisierendes Instrument verbietet ebenso eine abweichende Ausgestaltung durch die Mitgliedstaaten. Dürfte demnach bei einem Überschreiten des Sockelbetrages den Anspruchssteller keine Selbstbeteiligung treffen - so die Hypothese - müsste § 11 ProdHaftG in dieser Weise richtlinienkonform ausgelegt werden. Diese Überlegung gilt gleichermaßen für die französische Umsetzung der Produkthaftungsrichtlinie. Rechtssicherheit vermag insofern wiederum allein eine Vorlageentscheidung des EuGH bzw. eine Klarstellung des Europäischen Gesetzgebers zu bringen.           

Damit möchte ich zu der zentralen Frage übergehen, die in den letzten zwei Jahren das deutsche Schrifttum - nicht zuletzt vor dem Hintergrund der EuGH-Judikatur - intensivst diskutiert hat. So mehrten sich diejenigen Stimmen, welche ganz grundsätzlich die Richtlinienkonformität der Zweispurigkeit im deutschen Recht - Haftung des Herstellers einerseits nach dem ProdHaftG, andererseits gemäß § 823 Abs. 1 BGB - in Zweifel zogen. Diese Ansicht verwies auf den vollharmonisierenden Charakter der Produkthaftungsrichtlinie, welcher innerhalb des Regelungsbereichs einen Rückgriff auf das allgemeine Deliktsrecht in den §§ 823 ff. BGB verbieten könnte, da andernfalls der Hersteller einer weitergehenden Ersatzpflicht unterworfen würde. Kurzum: Verstoßen der Rückgriff auf die Weiterfresser-Judikatur gegenüber dem Hersteller, dessen Haftung für in der Hauptsache beruflich bzw. gewerblich genutzte Sachen, die Erstattung des Sockelbetrages nach § 823 Abs. 1 BGB und etwa die gegenüber § 12 ProdHaftG abweichende, allgemeine Verjährungsfrist in § 199 Abs. 1 BGB gegen die Produkthaftungsrichtlinie und entfaltet sie wegen ihres abschließenden, vollharmonisierenden Charakters eine Sperrwirkung gegenüber der Verschuldenshaftung?   

Nun ist hier nicht Zeit und Raum, über die Zulässigkeit und Sinnhaftigkeit von Richtlinien zu räsonieren, die gleichermaßen Mindest- wie Maximalstandards setzen und letztlich die Mitgliedstaaten zur reinen Textkopie verpflichten, obschon der Richtlinie als Rechtsaktform nach dem EG-Vertrag eine bloße Zielverbindlichkeit zukommt und den Mitgliedstaaten die Wahl der Form und Mittel überlassen bleibt. Welche Schwierigkeiten vollharmonisierende Maßnahmen bereiten, erfährt der deutsche Gesetzgeber derzeit bei der Transformation der Richtlinie über den Fernabsatz von Finanzdienstleistungen, da mehrfach Richtlinienverstöße gerade im Zusammenhang mit der Reform des Versicherungsvertragsgesetzes drohen. Jedenfalls sollte nicht vorschnell das Konzept der Minimalharmonisierung auf supranationaler Ebene aufgegeben werden, auch wenn die Kommission - dies zeigt die Reform der Verbraucherkreditrichtlinie - wohl einen derartigen Paradigmenwechsel befürwortet. Dann droht allerdings wie bei der Produkthaftungsrichtlinie, dass das Verbot nationaler Schutzverstärkungen teilweise zu einem Abbau eines höheren Verbraucherschutzniveaus in den Mitgliedstaaten führt.                                 

Doch zurück zur Ausgangsfrage, der Richtlinienkonformität der Zweispurigkeit des deutschen Deliktsrechts. Eine Antwort hierauf - wenn auch erst auf den zweiten Blick - gibt der EuGH in seiner Entscheidung vom 10.1.2006 auf Vorlage des dänischen Vestre Landsret. Im Einklang mit seiner früheren Judikaur insbesondere im Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich aus dem Jahre 2002 erklärt der Gerichtshof eine herstellergleiche Haftung für sämtliche gewerblich tätige Lieferanten für richtlinienwidrig. Dass Argument, hierdurch werde ein bereits bestehender weiterreichender Opferschutz reduziert, hindert den EuGH nicht. Vielmehr zwingt er – wie zuvor schon Frankreich, Griechenland und Spanien – nun auch Dänemark zu einer Korrektur seines Transformationsaktes. 

Der Gerichtshof verlangt hingegen nicht, dass Dänemark zusätzlich sein auf Verschulden beruhendes Deliktsrecht modifizieren und hier ebenso die vom Grundsatz her mögliche Lieferantenhaftung aufgeben muss. Denn autoritativ stellt der EuGH fest, dass die Ersatzpflicht nach der Produkthaftungsrichtlinie eine „verschuldensunabhängige Haftung ist“.  Damit bezieht er erstmals eindeutig Stellung und schlägt sich auf die Seite derjenigen, welche das Regime der Harmonisierungsmaßnahme als Gefährdungshaftung qualifizieren. Dies hat weitreichende Folgen über das konkrete Vorlageverfahren hinaus, etwa für das deutsche zweispurige Konzept. Denn die Entscheidung des EuGH stellt klar, dass der Sekundärrechtsgeber mit der Richtlinie den Sektor der Produkthaftung nicht erschöpfend geregelt hat, sondern allein einen Ausschnitt, nämlich die Gefährdungshaftung, dort dann allerdings mit vollharmonisierender Wirkung. In diesem Bereich darf ein Mitgliedstaat keine Regelung beibehalten oder gar einführen, welche den Opfern mehr Schutz gewährt als die Produkthaftungsrichtlinie. Der Rechtsakt setzt insoweit eben Ober- und Untergrenzen. 

Demgegenüber entfaltet er keine Bindungs- bzw. Sperrwirkung, sofern die Ersatzpflicht auf andere Haftungsgründe, etwa Vertrag oder Verschulden gestützt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob die mitgliedstaatliche Einstandspflicht auf Gesetz oder Rechtsprechung basiert. In diesem Sinne ist auch die Konkurrenzregel in Art. 13 der Richtlinie zu interpretieren.

Für das deutsche Deliktsrecht folgt hieraus: Im Hinblick auf das allgemeine, auf Verschulden beruhende Deliktsrecht verbleibt der Legislative wie Judikative die Gestaltungsfreiheit. Demzufolge sind der deutsche Gesetzgeber wie die Rechtsprechung frei, etwaige Lücken der Produkthaftung unter Rückgriff auf die Weiterfresser-Judikatur gegenüber dem Hersteller zu schließen. Ebenso wenig stoßen dessen Haftung für in der Hauptsache beruflich bzw. gewerblich genutzte Sachen, die Erstattung des Sockelbetrages nach § 823 Abs. 1 BGB sowie die abweichende Verjährung auf sekundärrechtliche Bedenken. Dies gilt entsprechend für andere Rechtsordnungen im Binnenmarkt wie die französische, welche ebenfalls eine verschuldensbasierte Einstandspflicht des Herstellers kennt. Damit sind dem scheinbaren Allmachtsanspruch der Produkthaftungsrichtlinie dankenswerter Weise durch den EuGH eindeutige Schranken gezogen worden.  

Aus dem Urteil des Gerichtshofs folgt eine weitere Aussage: Ohne dass er dies zwar explizit ausspricht, schließt sich der EuGH der Idee der Zweispurigkeit des Haftungsrechts im Binnenmarkt an, bei dem sich Gefährdungs- und Verschuldenshaftung klar voneinander unterscheiden lassen und auf divergierenden Gründen beruhen: Vorwerfbares Fehlverhalten auf der einen, objektiv zurechenbare Schaffung einer Gefahrenlage auf der anderen Seite. Dies mag auch Einfluss haben für den Prozess, aus dem aquis communautaire Principles für ein Europäisches Deliktsrecht abzuleiten und in eine Kodifikation einzustellen.    

Derzeit bleibt zumindest festzuhalten, dass innerhalb des Binnenmarkts die Gefährdungshaftung des Herstellers harmonisiert ist, für den Bereich der Verschuldenshaftung hingegen der Wettbewerb der Rechtsordnungen Platz greift. Diese Zweispurigkeit auf der Ebene des Sachrechts ist dabei von der internationalen Zuständigkeit und dem Kollisionsrecht zu unterscheiden. So sieht die Brüssel I-VO in ihrem Art. 5 Nr. 3 einen Gerichtsstand der unerlaubten Handlung in grenzüberschreitenden Sachverhalten vor. Dieser schließt sämtliche deliktische Haftungsklagen gegen Hersteller ein, ungeachtet davon, ob dessen Ersatzpflicht auf einer Gefährdungs- oder Verschuldenshaftung beruht. Gleichermaßen hat das Europäischen Parlament in seiner Entschließung vom 18. Januar 2007 gefordert, in den Erwägungsgründen klarzustellen, dass die Verordnung Rom II über das Internationale Deliktsrecht neben der Verschuldens- auch die Gefährdungshaftung einbezieht. Dem hat sich die Kommission in ihrer jüngsten Stellungnahme angeschlossen. Angesichts der fehlenden Differenzierung zwischen der Regelanknüpfung für unerlaubte Handlungen in Art. 4 und der Sonderkollisionsnorm für die Produkthaftung in Art. 5 des Gemeinsamen Standpunktes ist davon auszugehen, dass Letztere sowohl verschuldensabhängige als auch -unabhängige Haftungstatbestände erfasst. 

Lassen sich mit das folgende Resumee ziehen: Während Ansprüche gegen den Hersteller in grenzüberschreitenden Sachverhalten zukünftig wohl einem einheitlichen Europäischen Zuständigkeits- wie Kollisionsrecht unterliegen, und zwar in Form einer Verordnung, besteht auf der Sachrechtsebene etwa in Frankreich und Deutschland ein zweigeteiltes Haftungsregime: Von dem richtliniengeprägten, vollharmonisierten Ausschnitt der Gefährdungshaftung ist die verschuldensabhängige Ersatzpflicht zu unterscheiden, welche der jeweiligen nationalen Regelungsautonomie unterliegt. 

Der deutsche Gesetzgeber hat sich im Einklang mit der Rechtsetzungsmaßnahme dafür entschieden, dem Opfer einer Körper- bzw. Gesundheitsverletzung auch auf der Grundlage des ProdHaftG einen Schmerzensgeldanspruch zu gewähren. Die Abgrenzung einer Körperverletzung von einer Sachbeschädigung bleibt gemeinschaftsrechtlich und von der nationalen Warte aus unklar. Dies gilt ebenso für die Frage, ob der Geschädigte im letzten Fall den Sockelbetrag als Bagatellgrenze stets allein nach Maßgabe der verschuldensabhängigen Haftung beanspruchen kann. Weitere Zweifelsfragen bestehen ungeachtet der Judikatur des EuGH sowie der jüngsten Entscheidung des BGH im Hinblick auf die Reichweite der Lieferantenhaftung. Eine solche erscheint nicht geboten, wenn die Herstellerbezeichnung erst nach dem In-Verkehr-Bringen des Produkts vernichtet oder unterdrückt wird. 

Angesichts der Schwierigkeiten, vollharmonisierende Richtlinien umzusetzen sowie in Anbetracht der drohenden Verkürzung des Verbraucherschutzes sollte auch zukünftig die Richtlinie lediglich als Instrument für die Minimalharmonisierung dienen. In besonders gelagerten Ausnahmefällen, in denen der Sekundärrechtsgeber Mindest- und Maximalstandards zu setzen beabsichtigt, sollte hingegen die Verordnung als Rechtsaktform herangezogen werden.            

